
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/12/11 90/03/0228
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1991

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

18 Kundmachungswesen

92 Luftverkehr

Norm

BGBlG §2 Abs1;

LuftfahrtG 1958 §86;

LuftfahrtG 1958 §89;

SicherheitszonenV Hörsching 1961;

VwGG §41 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

§ 89 LuftfahrtG stellt die lex specialis zu den Bestimmungen des Bundesgesetzes über das BGBl dar. Einer

(zusätzlichen) Verlautbarung der Sicherheitszonen-Verordnung im BGBl bedarf es nicht.

Schlagworte

Beschwerdepunkt Beschwerdebegehren Rechtslage Rechtsgrundlage Rechtsquellen
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